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(54) Türverschluss

(57) Die Erfindung betrifft einen Türverschluss, ins-
besondere einer Schachttür eines Aufzuges, mit einem
Gehäuse (2) und mit einem Riegel, der bezüglich einer
Tür in eine Verriegelungsstellung und in eine Freigabe-
stellung überführbar und der in dem Gehäuse (2) gela-
gert ist, wobei ein mit dem Riegel (3) zusammenwirken-
der Koppelungsmechanismus (4, 7) vorgesehen ist, der
durch eine externe Einrichtung unter Überführung des
Riegels (3) aus seiner Verriegelungsstellung in seine
Freigabestellung betätigbar ist. Um unbefugten Perso-
nen einen Zugang zu dem Aufzugsschacht zu erschwe-
ren und bestehende gesetzliche Bestimmungen zu er-

füllen, wird vorgeschlagen, eine mittelbar oder unmittel-
bar auf den Riegel (3) wirkende Sperreinrichtung (10)
zur Sperrung des Riegels (3) in seiner Verriegelungsstel-
lung vorzusehen. Ferner kann eine Steuerung (17) zur
Ansteuerung der Sperreinrichtung (10) vorgesehen sein,
wobei bei Normalbetrieb des Aufzuges die Sperreinrich-
tung (10) bei Empfang eines Signals eines zugeordneten
Sensors (18) oder einer Kontrolleinrichtung in Entsperr-
stellung überführt wird, und wobei das Signal abgegeben
wird, wenn eine Aufzugskabine (19) eines zugeordneten
Aufzuges zumindest annähernd in bestimmungsgemä-
ßer Position hinter der dem Türverschluss zugeordneten
Schachttür angeordnet ist.
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